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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V zur 
Sicherung der ärztlichen Versorgung u.a. die Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL). Sie dient der Gewähr einer nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst und unter Berücksichtigung des allgemein anerkannten Standes der 
medizinischen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der 
Versicherten mit Heilmitteln. Der Anspruch der Versicherten auf Versorgung mit Heilmitteln im Rahmen 
der Krankenbehandlung ergibt sich aus § 27 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 3 i. V. m. § 32 SGB V. In der 
Heilmittel-Richtlinie regelt der G-BA gemäß § 92 Absatz 6 Satz 1 SGB V u. a. den Katalog 
verordnungsfähiger Heilmittel sowie die Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen. 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-2.1 Zu § 2a Absatz 1 Nummer 2 

Es erfolgt eine Richtigstellung des Verweises auf § 16 Absatz 4, anstelle von Absatz 3. Mit dem 
Inkrafttreten des Beschlusses zur Überarbeitung der HeilM-RL zum 1. Januar 2022 erfolgte eine 
Ergänzung in § 16 HeilM-RL und damit eine Änderung der Absatzbezeichnung. 

A-2.2 Zu § 7 Absatz 6 und 7 

Es handelt sich bei der Änderung um eine Klarstellung: So können bei Versicherten mit einem 
langfristigen Heilmittelbedarf (vgl. Absatz 6 neu) sowie auch bei Diagnosen, die einen besonderen 
Verordnungsbedarf nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V1 begründen (vgl. Absatz 7 neu), notwendige 
Heilmittel je Verordnung für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen verordnet werden. 

Zu Absatz 6 Satz 2 (neu) oder zu Absatz 6 Satz 2 (neu) i.V.m. Absatz 7 (neu) 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass eine Abweichung von der im Heilmittelkatalog angegebenen 
Höchstmenge je Verordnung möglich ist und die orientierende Behandlungsmenge nicht bindend ist. 
Diese Regelung gilt für die in Absatz 6 und 7 definierten Fallgruppen.  

Zu Absatz 7 (neu) 

Die Diagnoseliste über besondere Verordnungsbedarfe (BVB-Liste) nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V 
enthält eine Spalte mit Hinweisen/Spezifikationen. Hier ist u.a. der Zeitraum abgebildet, wie lange nach 
Akutereignis (z.B. längstens 1 Jahr nach Akutereignis) eine Diagnose als besonderer Verordnungsbedarf 
nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V anerkannt ist. Es finden sich auch weitere medizinische 
Spezifikationen in dieser Spalte sowie Angaben zu Mindest- oder Höchstalter, die für die Anerkennung 
eines besonderen Verordnungsbedarfs relevant sind.  

Der neue Satz 2 dient der Klarstellung, bei welchen Diagnosen der BVB-Liste ein Verordnungszeitraum 
für 12 Wochen möglich ist, ohne dass hierbei die im Heilmittekatalog angegebene Höchstmenge je 
Verordnung bindend ist. Eine Verordnung von notwendigen Heilmitteln für eine Behandlungsdauer von 

                                                       
1  Diese Diagnosen finden sich auf der Diagnoseliste über besondere Verordnungsbedarfe (BVB-Liste), die zwischen dem GKV-

Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in bundesweiten Rahmenvorgaben abgeschlossen 
werden. 
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bis zu 12 Wochen kann für alle ICD-10-Codes, die in Verbindung mit der entsprechenden 
Diagnosegruppe einen besonderen Verordnungsbedarf nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V begründen, 
ausgestellt werden. Hinweise zu Akutereignis oder weitere medizinische Spezifikationen sind für die 
Ausstellung einer Heilmittelverordnung für einen Zeitraum von 12 Wochen nicht bindend. Einzige 
Ausnahme stellen hier ICD-10-Codes dar, bei denen ein Mindest- oder Höchstalter in der Spalte 
Hinweis/Spezifikation vereinbart ist. In diesen Fällen ist eine Verordnung für einen Zeitraum von 12 
Wochen nur möglich, wenn sich die Patientin oder der Patient in der angegeben Altersspanne befindet. 
Bei Patientinnen und Patienten, die das angegebene Alter unter- oder überschreiten, ist wiederum die 
im Heilmittekatalog angegebene Höchstmenge je Verordnung bindend. 

Zu Satz 3 

Satz 3 dient der Klarstellung, dass für das Vorliegen eines Alterskriteriums der Zeitpunkt der Ausstellung 
der Verordnung (Verordnungsdatum) maßgeblich ist. 

A-2.3 Zu § 12 Absatz 6 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass Maßnahmen der Massagetherapie gemäß § 18 Absatz 2 
Nummer 1 bis 6 und standardisierte Heilmittelkombinationen gemäß § 25 regelhaft auf 12 Einheiten im 
Verordnungsfall begrenzt sind, sofern im Heilmittelkatalog nichts Abweichendes bestimmt ist. Folglich 
gilt diese Begrenzung auch in den Fällen, in denen eine Verordnungsmöglichkeit von 12 Wochen besteht 
(vgl. § 7 Absatz 6 und 7). Dies gilt bei einem individuell durch Krankenkassen genehmigten langfristigen 
Heilmittelbedarf gemäß § 8 Absatz 3 HeilM-RL sowie bei Diagnosen der Anlage 2 HeilM-RL. Ebenfalls gilt 
dies bei ICD-10-Codes, die in Verbindung mit der entsprechenden Diagnosegruppe einen besonderen 
Verordnungsbedarf nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V begründen, der ggf. einer Altersbeschränkung 
unterliegt. Mit Blick auf die Vorgaben des Heilmittelkatalogs besteht zum Beispiel eine Begrenzung der 
Verordnungsmenge auf 12 Einheiten im Verordnungsfall für die Diagnosegruppe „EX“. Die Begrenzung 
gilt beispielsweise nicht für die Diagnosegruppe AT oder SO1. 

A-2.4 Zur redaktionellen Änderung im Heilmittelkatalog 

Des Weiteren erfolgte im Heilmittelkatalog im Kapitel Maßnahmen der Physiotherapie in der 
Diagnosegruppe chronifiziertes Schmerzsyndrom eine Richtigstellung der Bezeichnung einer 
Beispieldiagnose.  

Ebenfalls erfolgte eine Anpassung der Buchstabenkodierung der Leitsymptomatik zur Diagnosegruppe 
Unguis Incarnatus Stadium 2 oder 3 (UI2). Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu 
Diagnosegruppen zusammengefasst. Den Diagnosegruppen sind die jeweiligen Leitsymptomatiken in 
Form von funktionellen oder strukturellen Schädigungen zugeordnet. Die Diagnosegruppe und die 
Leitsymptomatik ergeben zusammen die verordnungsrelevante Indikation. Die Systematik der HeilM-RL 
sieht in der Spalte Leitsymptomatik immer eine fortlaufende buchstabenkodierte Aufzählung beginnend 
mit dem Buchstaben a) vor (vgl. § 4 HeilM-RL i. V. m. § 13 Buchstabe l HeilM-RL). Der Beginn mit dem 
Buchstaben b) ist von der Systematik der Heilmittel-Richtlinie nicht vorgesehen. Es handelt sich daher 
um eine redaktionelle Änderung. 

A-2.5 Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das 
Stellungnahmeverfahren ist in der Zusammenfassenden Dokumentation (ZD) bzw. Abschlussbericht in 
Abschnitt B dokumentiert. Es haben sich aufgrund der Stellungnahmen Änderungen am 
Beschlussentwurf ergeben, welche in der Synopse zur Auswertung der Stellungnahmen dokumentiert 
wurden (vgl. Ziffer B 5.1 ZD bzw. Abschlussbericht). 
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A-3 Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informationspflichten für 
Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine 
Bürokratiekosten. 

A-4 Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

01.06.2022 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung des G-BA 
(gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Änderung der Heilmittel-
Richtlinie: Verordnungen im Rahmen der ärztlichen Fernbehandlung 
und weitere Änderungen 

24.08.2022 UA VL Mündliche Anhörung  

02.11.2022 UA VL Abschließende Beratung über eine Änderung der Heilmittel-
Richtlinie: Klarstellungen in § 7, § 12 Absatz 6 sowie im 
Heilmittelkatalog und weitere Änderungen 

17.11.2022 Plenum Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung der 
Heilmittel-Richtlinie: Klarstellungen in § 7, § 12 Absatz 6 sowie im 
Heilmittelkatalog und weitere Änderungen 

02.01.2023  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 

20.01.2023  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

21.01.2023  Inkrafttreten 
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A-6 Beschluss 

Veröffentlicht im BAnz am 20. Januar 2023, AT 20.01.2023 B2 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie: 
Klarstellung in den §§ 7, 12 Absatz 6 sowie im Heilmittelkatalog und weitere Änderungen 
Vom 17. November 2022 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 17. November 2022 beschlossen, die 
Heilmittel-Richtlinie in der Fassung 20. Januar 2011/19. Mai 2011 (BAnz. S. 2247), die zuletzt durch die 
Bekanntmachung des Beschlusses vom 15. September 2022 (BAnz AT 08.12.2022 B2) geändert worden 
ist, wie folgt zu ändern: 

I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert: 

1. In § 2a Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.  

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Abweichend von Absatz 5 gilt für Versicherte mit einem langfristigen Heilmittelbedarf 
nach § 8, dass die notwendigen Heilmittel je Verordnung für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 
Wochen verordnet werden können. Die im Heilmittelkatalog angegebene Höchstmenge je 
Verordnung und die orientierende Behandlungsmenge sind hierbei nicht bindend. Die Anzahl der 
zu verordnenden Behandlungseinheiten ist dabei in Abhängigkeit von der Therapiefrequenz zu 
bemessen. Sofern eine Frequenzspanne auf der Verordnung angegeben wird, ist der höchste 
Wert für die Bemessung der maximalen Verordnungsmenge maßgeblich. Soweit verordnete 
Behandlungseinheiten innerhalb des 12-Wochen-Zeitraums nicht vollständig erbracht wurden, 
behält die Verordnung unter Beachtung des § 16 Absatz 4 ihre Gültigkeit.“ 

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Die Vorgaben des Absatz 6 gelten ebenso für Verordnungen aufgrund von ICD-10-
Codes, die in Verbindung mit der entsprechenden Diagnosegruppe einen besonderen 
Verordnungsbedarf nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V begründen. Sieht die Diagnoseliste über 
besondere Verordnungsbedarfe nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V Hinweise und Spezifikationen 
(z. B. Akutereignis) vor, sind diese mit Ausnahme der Alterskriterien nicht bindend für die 
Bemessung der Behandlungseinheiten je Verordnung. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen 
eines Alterskriteriums ist der Zeitpunkt der Ausstellung der Verordnung.“ 

3. Dem § 12 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:  

„Eine Begrenzung nach Satz 1 gilt auch in den Fällen, in denen gemäß § 7 Absatz 6 oder Absatz 7 
eine Verordnungsmöglichkeit von 12 Wochen besteht.“ 

II. Der Zweite Teil der Heilmittel-Richtlinie – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen 
(Heilmittelkatalog) wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt I, Maßnahmen der Physiotherapie, Nummer 1 Erkrankungen der Stütz- und 
Bewegungsorgane, Zeile CS, Spalte Diagnosegruppe, werden die Wörter „Chronisches 
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Regionales Schmerzsyndrom“ durch die Wörter „Komplexes regionales Schmerzsyndrom“ 
ersetzt. 

2. In Abschnitt II, Maßnahmen der Podologischen Therapie, Nummer 2 Nagelkorrekturspangen 
bei Unguis Incarnatus, Zeile UI2, Spalte Leitsymptomatik, wird der Buchstabe „b)“ durch den 
Buchstaben „a)“ ersetzt.  

III. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de 
veröffentlicht. 

Berlin, den 17. November 2022 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 

 

http://www.g-ba.de/


A TRAGENDE GRÜNDE UND BESCHLUSS 
 

6 

A-7 Prüfung durch das BMG 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA 

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Der UA VL hat in seiner Sitzung am 1. Juni 2022 folgenden Organisationen für dieses Beschlussvorhaben 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme erteilt:  

- Bundesärztekammer (gem. § 91 Abs. 5 SGB V) 
- Bundespsychotherapeutenkammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V) 
- Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (gemäß § 91 

Absatz 5a SGB V) 
- Organisationen der Leistungserbringer (gem. § 92 Abs. 6 Satz 2 SGB V): 

o Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 
o Spitzenverband der Heilmittelverbände e.V. (SHV) 
o Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten e. V. (dbs) 
o Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen Lehrervereinigung 

Schlaffhorst- Andersen e. V. (dba) 
o LOGO Deutschland e.V. Selbstständige in der Logopädie 
o Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland (BED) e.V. 
o Verband der deutschen Podologen e. V. (VDP) 
o Bundesverband für Podologie e.V. 
o Deutscher Verband für Podologie e.V. (ZFD) 
o Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e.V. (VDD) 
o BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) 
o Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) 
o Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernährungs-berater 

(QUETHEB) 

o VDB-Physiotherapieverband e.V. (gem. 1. Kapitel § 8 Abs. 2 S. 1 lit. a) VerfO) 
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B-2 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 

B-2.1 Beschlussentwurf 
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B-2.2 Tragende Gründe 
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B-3 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

Organisation Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 30.06.2022  

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 20.06.2022  

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) 

27.06.2022 Verzicht 

Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und 
Logopädie e.V. (dbs) 

28.06.2022  

Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) e.V. 30.06.2022  

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 30.06.2022  

Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrer/innen Lehrervereinigung Schlafforst-Andersen e.V. 
(dba)  

30.06.2022  

LOGO Deutschland e.V. Selbstständige in der Logopädie 30.06.2022  

Bundesverband für Podologie 26.06.2022 Verzicht 

Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland (BED) e.V. 27.06.2022  
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B-4 Schriftliche Stellungnahmen 

B-4.1 Eingereichte Stellungnahmen 
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B-5 Auswertung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen 

B-5.1 Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen der stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen 

Im Folgenden finden Sie die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen der stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen. Die Volltexte der 
schriftlichen Stellungnahmen sind unter B 4.1 abgebildet.  

B-5.1.1 I. Stellungnahmen zum Richtlinientext 

B-5.1.1.1 Stellungnahmen zu § 7 Absatz 6 

a) Übergreifend 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-
entwurf 

1.  SHV Den vorgeschlagenen Änderungen in §7 werden seitens des SHV zugestimmt. Die 
Änderungen sind als unterstützende Klarstellung für die Verordnenden anzusehen. 

Kenntnisnahme der 
Zustimmung 

Nein 

2.  dbl Der dbl begrüßt grundsätzlich die klarstellenden Änderungen in § 7 Absatz 6, die auch der 
bisherigen Rechtsauffassung des dbl entsprechen. 

Insbesondere die auf der BVB-Liste enthaltenen Befristungshinweise zum Akutereignis 
verunsichern die Leistungserbringer*innen (und führen zu zahlreichen Rückfragen an ihren 
Berufsverband), da die dort genannten Fristen in keiner Weise berechenbar und 
nachvollziehbar sind. 

Konsequenter und wirkungsvoller als eine Klarstellung via Heilmittelrichtlinie wäre indes eine 
Streichung der Befristungshinweise zum Akutereignis aus der BVB-Liste, die an dieser Stelle 
bei den Beteiligten, KBV und GKV-Spitzenverband, angeregt wird. 

Im Hinblick auf die Angaben zum Alter und insbesondere zum Höchstalter fehlt überdies eine 
klarstellende Angabe zu dem für die Altersbestimmung maßgeblichen Zeitpunkt. Da die 
Abgabe der verordneten Heilmittel sich regelmäßig über mehrere Monate erstreckt, kommt 
es nicht selten vor, dass Patient*innen die Altersgrenze während der laufenden Therapie 

Kenntnisnahme der 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
Die BVB-Liste liegt in 
der Zuständigkeit der 
GKV und KBV. 
 
 
 

„Sieht die 
Diagnoseliste über 
besondere 
Verordnungsbedarfe 
nach § 106b Absatz 2 
Satz 4 SGB V Hinweise 
und Spezifikationen 
(z.B. Akutereignis) vor, 
sind diese mit 
Ausnahme der 
Alterskriterien nicht 
bindend für die 
Bemessung der 
Behandlungseinheiten 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-
entwurf 

überschreiten. Hier benötigen die Leistungserbringer Rechtssicherheit im Hinblick auf den 
Fortgang der Therapie. 

Nach Auffassung des dbl kann es sich bei dem für die Höchstaltersbestimmung maßgeblichen 
Zeitpunkt nur um das Verordnungsdatum handeln, sodass die Verordnung gültig bleibt und 
ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, falls die Patientin oder der Patient vor 
Behandlungsbeginn oder vor Abschluss der Heilmittelbehandlung die Altersgrenze erreicht. 

In diesem Zusammenhang drängt sich überdies auch die Frage nach dem Sinn und Zweck der 
Altersbegrenzungen auf. Evidente Gründe, die für die vorgenommenen 
Altersbeschränkungen sprechen, sind nicht ersichtlich. 

Es ist das Alter zum 
Zeitpunkt der 
Ausstellung der 
Verordnung 
maßgeblich. Es erfolgt 
zur Klarstellung 
folgende Anpassung 
im Richtlinientext: 
 
 

je Verordnung, sodass 
auch insoweit die im 
Heilmittelkatalog 
angegebene 
Höchstmenge je 
Verordnung 
überschritten werden 
kann.  Maßgeblicher 
Zeitpunkt für das 
Vorliegen eines 
Alterskriteriums ist der 
Zeitpunkt der 
Ausstellung der 
Verordnung.“ 
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b) Zu Satz 2 

 
  

Lfd. 
Nr.  

Institution/  

Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-
entwurf 

3.  dbs „Die im Heilmittelkatalog 
angegebene Höchstmenge je 
Verordnung ist nicht bindend“ 

Diese Klarstellung ist nicht erforderlich, denn durch die 
Verwendung des Wortes „Abweichend“ ist dies 
hinreichend konkretisiert. 

Es besteht Sorge, dass der Satz isoliert betrachtet wird 
und auch auf normale Verordnungen (kein langfristiger 
Heilmittelbedarf, kein besonderer Verordnungsbedarf) 
angewandt wird. Dadurch würde die 
Verordnungshöchstmenge überschritten und die 
Heilmittelerbringer*innen würden einem zusätzlichen 
Risiko von Verordnungsabsetzungen ausgesetzt. 

Kenntnisnahme. Der 
Richtlinientext wird zur 
Klarstellung 
entsprechend ergänzt. 

„Die im 
Heilmittelkatalog 
angegebene 
Höchstmenge je 
Verordnung ist 
hierbei nicht 
bindend“ 

4.  dba  § 7 Absatz 6 Satz 2 zu streichen: 

Die im Heilmittelkatalog angegebene 
Höchstmenge je Verordnung ist nicht 
bindend. 

und zu ersetzen durch: 

Die im Heilmittelkatalog angegebene 
Höchstmenge je Verordnung bei 
langfristigen Heilmittelbedarf und 
besonderen Verordnungsbedarf darf 
überschritten werden. 

Der Vorschlag dient der Klarstellung, dass diese Vorgabe 
nicht auf alle Verordnungsarten zu übertragen ist. Denn 
es ist aus der Erfahrung heraus zu befürchten, dass im 
Praxisalltag das Satzfragment „Höchstmenge ist nicht 
bindend“ nur allzu leicht bei den normalen Verordnungen 
zu falschen Verordnungsmengen führen kann. 

Siehe lfd. Nummer 3 Siehe lfd. 
Nummer 3 
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c) Zu Satz 3 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  

Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-
entwurf 

5.  BED § 7 Abs.6 i.V.m. § 12 Absatz 6 

Querverweis in § 7 Abs. 6 Satz 3 
(neu) 

Für die „standardisierte 
Heilmittelkombination“ und 
Maßnahmen der Massagetherapie 
nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 gilt 
weiterhin eine Begrenzung auf 12 
Einheiten je Verordnungsfall 
entsprechend § 12 Abs. 6 Satz 3. 

Die Änderung ist aus unserer Sicht die Ausnahme von der 
Ausnahme und müsste, sofern sie tatsächlich 
grundsätzlich notwendig ist, einen beiderseitigen 
Querverweis erhalten. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob eine 
Massagetherapie oder eine standardisierte 
Heilmittelkombination über einen Zeitraum von 12 
Wochen unter einer Begrenzung auf 12 Einheiten 
überhaupt eine denkbare therapeutische Zielerreichung 
ermöglicht.  

Da dies in den tragenden Gründen nicht ersichtlich ist, 
sondern nur auf den Umstand der generellen Begrenzung 
auf 12 Einheiten abgestellt wird, würden wir uns einen 
Hinweis in der zusammenfassenden Dokumentation 
wünschen. 

Wenn man einen therapeutischen Nutzen in dieser 
Fragestellung erkennt, – wie es der G-BA an dieser Stelle 
offensichtlich getan hat – und eine Klarstellung zur 
grundsätzlichen Regelung beabsichtigt, bleibt die Frage, 
ob die Umsetzung praktikabel gelungen ist. Hier können 
wir uns einen zusätzlichen Querverweis in § 7 Abs. 6 
vorstellen. 

Kenntnisnahme, ein 
Querverweis zur 
Mengenbegrenzung im 
Verordnungsfall hat 
keinen 
Sachzusammenhang mit 
der Höchstmenge je 
Verordnung. 

Zu § 12 Absatz 6 siehe 
auch lfd. Nummer 9. 

Die Tragenden Gründe 
zu diesem Beschluss 
erscheinen ausreichend. 
Zusätzlich weisen wir auf 
die Tragenden Gründe 
des Beschlusses vom 
19.09.2019 (Link: 
Heilmittel-Richtlinie: 
Änderungen der 
Heilmittel-Richtlinie 
einschließlich des 
Heilmittelkatalogs - 
Gemeinsamer 
Bundesausschuss.) 

Nein 

 

https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/
https://www.g-ba.de/beschluesse/3973/


B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA 
 

53 

d) Zu Satz 4 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

6.  LOGO Deutschland § 7 (6) Satz 4: 

Sofern dieser einer 
Altersbeschränkung unterliegt, ist das 
Alter der Versicherten ebenfalls 
maßgeblich bei der Bemessung der 
Höchstverordnungsmenge je 
Verordnung. 

Änderungsvorschlag: 

Sofern dieser einer 
Altersbeschränkung unterliegt, ist das 
Alter der Versicherten zum Zeitpunkt 
der Ausstellung einer Verordnung 
ebenfalls maßgeblich bei der 
Bemessung der 
Höchstverordnungsmenge je 
Verordnung. 

Diese Formulierung lässt Interpretationen zu, 
wann eine solche Verordnung gültig ist und/oder 
wie lange diese Gültigkeit hat. 

Damit erhöht sich der bürokratische Aufwand 
zur Prüfung für alle Beteiligten: Ärztinnen und 
Ärzte, Zugelassene Leistungserbringerinnen 
und -erbringer sowie Krankenkassen. 

Ziel sollte jedoch immer „Bürokratieabbau“ sein. 

Die Festlegung des Alters der Versicherten „zum 
Zeitpunkt der Ausstellung einer Verordnung“ gibt 
sowohl verordnenden Ärztinnen und Ärzten als auch den 
Leistungserbringenden im Heilmittelbereich Sicherheit 
für eine vertragsgerechte Leistungsabgabe. 

Prüfungen aller Beteiligten (Ärztinnen und Ärzte, 
Zugelassene Leistungserbringerinnen und -erbringer 
sowie Krankenkassen) können sich in diesem Punkt auf 
das Geburtsdatum der Versicherten beschränken. 

Das wäre unbürokratisch, leicht, klar und 
unmissverständlich. 

Siehe lfd. Nummer 2 Siehe lfd. 
Nummer 2 
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e) Zu Satz 5 (neu) 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

7.  dbs Es wird begrüßt, dass die Kriterien Akutereignis und weitere Hinweise und Spezifikationen nicht 
bindend sind. 

Insbesondere das Kriterium des Akutereignisses hat oft dazu geführt, dass dies als Kriterium für 
eine generelle Verordnungsmöglichkeit missverstanden wurde. 

So haben Patient*innen, bei denen das Akutereignis länger zurücklag, häufiger Schwierigkeiten 
eine neue Heilmittelverordnung zu erhalten, trotz medizinischer Notwendigkeit. 

Es wird daher begrüßt, dass es keine starre Festlegung mehr geben wird, die als Einschränkung 
gedeutet werden kann. 

Unverständlich und auch missverständlich ist jedoch, ob und warum dies für die 
Altersbeschränkungen bei Verordnungen, die einen besonderen Verordnungsbedarf begründen, 
weiter gelten soll. 

Auch die Altersangaben sind in der Diagnoseliste in der Spalte „Hinweise und Spezifikationen“ 
aufgeführt, so dass nach dem Wortlaut des neuen Satzes 5 nicht klar ist, ob diese bindend sind 
oder gerade nicht. 

Dass die Angaben von Mindest- oder Höchstalter wohl nicht erfasst sein sollen, wird erst durch 
die tragenden Gründe näher erläutert. 

Wir bitten, auch die Altersangaben als „nicht bindend“ anzusehen, denn auch dies wird häufig 
als Einschränkung der Verordnungsmöglichkeit missverstanden. Auch hier wäre ein Wegfall der 
Bindung hilfreich, um die Patientenversorgung zu optimieren. 

Hilfsweise bitten wir um Ergänzung, dass die Altersbeschränkungen lediglich den besonderen 
Verordnungsbedarf konkretisieren, normale Verordnungen aber auch außerhalb der 
Altersbeschränkungen möglich sind. 

Kenntnisnahme der 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe lfd. Nummer 2 
 
 
Zusätzlich zum 
Alterskriterium: 

Das Alterskriterium ist 
bereits mit den Äderungen 
der HeilM-RL zum 
01.01.2021 bindend, da es 
anders als die übrigen 
Nebenbedingungen 
(Hinweis/ Spezifikation) 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe lfd. 
Nummer 2 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

Wir bitten um Veranlassung, dass die Vorgaben an die zertifizierte Arztsoftware, die die 
Heilmittelverordnungen erstellen, schnellstmöglich an die Änderungen angepasst werden, damit 
es keine Startschwierigkeiten mit der Neuregelung gibt. 

der BVB-Liste (Anhang 1 
zur Anlage 2 der 
Rahmenvorgaben nach § 
106b Abs. 2 SGB V für die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
ärztlich verordneter 
Leistungen)  auf der 
Verordnung und in der 
PVS abgebildet ist und 
somit auch technisch 
verarbeitet werden kann. 

Auszug aus den Tragenden 
Gründen (g-ba.de) zum 
Beschluss vom 
19.09.2019: 

„Bei der Altersangabe 
handelt es sich um eine 
Zusatzbedingung, die 
durch das 
Praxisverwaltungssystem 
identifiziert werden kann, 
so dass die verordnende 
Ärztin oder der 
verordnende Arzt bei der 
Verordnung weiß, wie 
viele 
Behandlungseinheiten je 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA 
 

56 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

Verordnung höchsten 
ausgestellt werden 
dürfen“ 

Darüber hinaus sind die 
dort hinterlegten 
Alterskriterien fachlich-
medizinisch begründet. 
Dies soll hier zur 
Erläuterung an zwei 
Beispielen dargestellt 
werden. 

Für die Abbildung der 
geriatrischen Syndrome 
wurde als Alterskriterium 
„ab vollendeten 
70.Lebensjahr“ als 
Hinweis/Spezifikation 
vereinbart. Die Definition 
der geriatrischen 
Fachgesellschaften (1) 
geht von  
einem geriatrischen 
Patienten aus, wenn die 
nachfolgend genannten 
Charakteristika erfüllt  
sind: 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

- geriatrietypische 
Multimorbidität  

und 
- höheres Lebensalter 

(in der Regel 70 Jahre 
oder älter). 

(1) In Anlehnung an 
Konsensus der DGG, 
der DGGG, der BAG 
Geriatrie, der Sektion 
Geriatrie des BDI und 
zugleich 
Diskussionsgrundlage 
der Sektion Geriatrie 
der Europäischen 
Fachärztevereinigung. 

Es gibt eine durch das 
Kompetenz Centrum 
Geriatrie geeinte und 
anerkannte Beschreibung 
und Definition des 
geriatrischen Patienten 
der für unterschiedliche 
Versorgungsbereiche (KH-
Behandlung, 
Rehabilitation etc.) 
Gültigkeit hat (siehe z.B. 
Anlage Gemeinsame 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

Empfehlungen zur 
mobilen Rehabilitation – 
01.06.2021 oder BGA 
Vorsorge und 
Rehabilitation) Auch dort 
findet sich grundsätzlich 
die Angabe:  höheres 
Lebensalter (in der Regel 
70 Jahre oder älter). 
Bei 
„Entwicklungsstörungen“ 
F80.1 und F80.2 
Expressive und rezeptive 
Sprachstörung findet sich 
der Hinweis „bis zum 
vollendeten 12. 
Lebensjahr“. Dieses 
Alterskriterium begründet 
sich fachlich-medizinisch 
an den Meilensteinen der 
Sprach- und 
Sprechentwicklung. Der 
Abschluss der primären 
Phase der verbalen 
Sprachentwicklung mit 
Erwerb der 
umgangssprachlichen 
Kerngrammatik liegt um 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

den 4.Geburtstag. Die 
sekundäre Phase erstreckt 
sich bis zum Alter von 12 
Jahren, dem Zeitpunkt der 
fixierten hirnfunktionellen 
Dominanz. Aus diesen 
Erkenntnissen resultiert 
somit das o.g. 
Alterskriterium „bis zum 
vollendeten 12. 
Lebensjahr.“. 

8.  LOGO Deutschland § 7 (6) Satz 5 [BE]: 

Sieht die Diagnoseliste über 
besondere Verordnungsbedarfe nach 
§ 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V das 
Kriterium Akutereignis oder weitere 
Hinweise und Spezifikationen vor, 
sind diese hingegen nicht bindend. 

Dieser Satz ist für Lesende nur sehr schwer verständlich. 

Er sagt u.E. aus, dass, sofern der besondere 
Verordnungsbedarf z.B. an eine Altersgrenze oder an ein 
Akutereignis anknüpft, die verordnende Ärztin/der 
verordnende Arzt nicht mehr für einen zwölfwöchigen 
Zeitraum verordnen kann, wenn die Altersgrenze oder 
das Akutereignis in diesen Zeitraum fällt. 

Das würde bedeuten, dass Ärztinnen und Ärzte ab 
Woche 11 Tag 6 VOR diesem Datum (Geburtstag, 
Akutereignis) keine entsprechende Verordnung für 
einen 12-Wochen-Bedarf mehr ausstellen dürfen. 

Tun sie es dennoch, hat dies zwar keine unmittelbaren 
negativen Folgen für deren Praxis, aber ebensolche für 
Leistungserbringende und Versicherte: 

Kenntnisnahme  

Siehe lfd. Nummer 2 zu 
Alterskriterium. 

Aus der jetzigen 
Formulierung wird 
deutlich, dass ein 
Akutereignis kein 
bindendes Kriterium 
darstellt, demzufolge auch 
keine Prüfung notwendig 
ist. 

Nein 

Siehe aber lfd. 
Nummer 2 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

Zugelassene Leistungserbringerinnen und -erbringer 
müssen Verordnungen vor der Annahme auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit prüfen. Die Prüfung wird aufwändig: 

Daten von Akutereignissen müssen korrekt recherchiert 
werden. Die Rückrechnung auf 12 Wochen vor dem 
Ereignis kostet ebenso Zeit wie die nachfolgenden, 
erforderlichen Verordnungskorrekturen seitens der 
Arztpraxen. 

Auch hier entsteht – anstatt eines Bürokratieabbaus – ein 
bürokratischer Mehraufwand für alle Beteiligten, am 
meisten aber zu Lasten der Heilmittelpraxen aufgrund 
der umfangreichen Prüfpflicht und der 
Korrekturerfordernisse aufgrund erhöhter 
Absetzungsrisiken. 

In der Folge wird es einfacher sein, ab 3 Monate vor dem 
Ablauf der Frist (z.B. 1 Jahr nach Akutereignis) oder einer 
Altersgrenze nur noch Heilmittelverordnungen mit einer 
Höchstmenge laut Heilmittelkatalog 
entgegenzunehmen, um eine aufwändige Prüfung der 
Richtigkeit der Verordnung, die am Ende dennoch 
erhöhte Absetzungsrisiken birgt, zu vermeiden. 

In der Folge stehen mehrere Verordnungen mit einer 
verordneten Menge laut Heilmittelkatalog einer 
Verordnung mit der für den 12-Wochenbedarf 
erforderlichen Anzahl entgegen. 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

Für jede Verordnung, die mehr ausgestellt wird, 
entstehen allen Beteiligten (Arzt- und Heilmittelpraxen 
sowie den Versicherten) mehr Aufwand und höhere 
Kosten. 

  § 7 (6) Satz 5 Änderungsvorschlag: 

Für besondere Verordnungsbedarfe 
mit der Spezifikation „längstens (...) 
nach Akutereignis“ vor, ist das 
Verordnungsdatum der ersten 
Heilmittelverordnung zu diesem ICD-
10-GM-Code maßgeblich; 

sofern besondere 
Verordnungsbedarfe einer 
Altersbeschränkung unterliegen, ist 
das Alter der Versicherten zum 
Zeitpunkt der Ausstellung einer 
Verordnung bei der Bemessung der 
Höchstverordnungsmenge je 
Verordnung maßgeblich 

Diese oder eine ähnliche Formulierung - im ersten Teil 
zurzeit so bei der KBV auf der Website im Dokument 
„DIAGNOSELISTE LANGFRISTIGER HEILMITTELBEDARF/ 
BESONDERER VERORDNUNGSBEDARF, STAND: 1. JULI 
2021“ zu finden, bringt Klarheit für alle am Prozess 
Beteiligten: 

Sie sichert die Versorgung der Betroffenen und minimiert 
den Prüfungsaufwand mit allen Folgen 
(Änderungsbedarfe = Aufwand, Zeit, Kosten) für 
Versicherte, Arzt- und Heilmittelpraxen sowie für 
Krankenkassen. 
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B-5.1.1.2 Stellungnahmen zu § 12 Absatz 6 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-entwurf 

9.  dbl   Zu § 12 Absatz 6 
Änderungsvorschlag: § 12 
Absatz 6 Satz 3 der Entwurfsfassung 
wird wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt auch in Fällen, in denen 
eine Verordnungsmöglichkeit von 12 
Wochen besteht 
(vergleiche § 7 Absatz 6).“ 

Der § 12 Absatz 6 Satz 3 wird der beabsichtigten 
Klarstellungsfunktion in der Entwurfsfassung nicht 
gerecht. 

Nach dem Wortlaut der Sätze 3 ff. kann die 
Rechtsnorm auch dahingehend verstanden 
werden, dass die Mengenbegrenzung von 12 
Einheiten für ALLE 12-Wochen-Verordnungen, 
mithin also auch für die nicht unter § 18 Absatz 2 
Nr. 1-6 fallenden, gilt. 

Verstärkt wird die Unklarheit überdies noch durch 
den in Klammern gesetzten Verweis auf § 7 
Absatz 6. 

Denn dort wurde in der Entwurfsfassung des § 7 
Abs. 6 Satz 3 die –in der Entwurfsfassung zu § 12 
Abs. 6 Satz 3 fehlende- klarstellende Bezugnahme 
auf die vorangehenden Sätze („Die Sätze 1 und 2 
gelten Dies gilt ebenso…“) neu eingefügt. 

Eine solche Bezugnahme fehlt hier indes. 

Bleibt es bei der Entwurfsfassung, ist zu befürchten, 
dass es aufgrund der „klarstellenden“ Neufassung 
bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten 
mit besonderem Verordnungsbedarf und 
langfristigem Heilmittelbedarf zu einer 
Verunsicherung der verordnenden 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte in Bezug auf 

Kenntnisnahme, vgl. 
hierzu auch lfd. Nr. 5. 

Dem Anliegen in der 
Stellungnahme wurde 
durch eine 
klarstellende 
Anpassung der 
Formulierung in § 12 
Absatz 6 Sätze 3 bis 5 
nachgekommen. 

„Eine Begrenzung nach 
Satz 1 auf 12 Einheiten je 
Verordnungsfall gilt auch 
in den Fällen, in denen 
gemäß § 7 Absatz 6 eine 
Verordnungsmöglichkeit 
von 12 Wochen besteht 
(vergleiche § 7 Absatz 6). 
Dies gilt bei einem 
individuell durch 
Krankenkassen 
genehmigten 
langfristigen 
Heilmittelbe-darf gemäß 
§ 8 Absatz 3 sowie bei 
Diagnosen der Anlage 2. 
Ebenfalls gilt dies für 
Verord-nungen 
aufgrund von ICD-10-
Codes, die in Verbindung 
mit der entsprechenden 
Diagnose-gruppe einen 
besonderen 
Verordnungsbedarf 
nach § 106b Absatz 2 
Satz 4 SGB V begründen, 
der gegebenenfalls einer 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung am 
Beschluss-entwurf 

die verordnungsfähigen Mengen kommt und das 
Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielt wird. 

Altersbeschränkung 
unterliegt.“ 

 

B-5.1.2 II. Stellungnahmen zum Heilmittelkatalog (Zweiter Teil der HeilM-RL) 

Lfd. 
Nr.  

Institution/  
Organisation/Experte 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Änderung 
am 
Beschluss-
entwurf 

10.  dbs Es wird auf die Abgabe einer inhaltlichen Stellungnahme zu diesen Änderungen verzichtet. 

Die geplanten Änderungen betreffen nicht den Heilmittelbereich der Stimm-, Sprech-, Sprach- 
und Schlucktherapie. 

Kenntnisnahme Nein 

11.  SHV Mit den beabsichtigten Änderungen im Zweiten Teil – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen: 
Heilmittelkatalog, Abschnitt I, Maßnahmen der Physiotherapie, Nummer 1 Erkrankungen der 
Stütz- und Bewegungsorgane, Zeile CS, Spalte Diagnosegruppe sind wir ebenfalls einverstanden. 

Kenntnisnahme der 
Zustimmung 

 

12.  dba  Auf die Abgabe einer inhaltlichen Stellungnahme wird verzichtet. Die geplanten Änderungen 
betreffen nicht den Heilmittelbereich der „Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie“ (SSSST). 

Kenntnisnahme Nein 
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B-6 Mündliche Stellungnahmen 

B-6.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikte 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 24. August 2022 eingeladen. Die Anhörung 
wurde gleichzeitig für die Änderung der Heilmittel-Richtlinie sowie der Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte 
durchgeführt. 

Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen im G-BA 
oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 5. Abschnitt VerfO 
Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. Inhalt und Umfang der 
Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter 
www.g-ba.de).  

Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 24. August 2022 aufgeführt und deren potenziellen 
Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe der 
einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese 
Zusammenfassung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name  Frage 

1 2 3 4 5 6 

Deutscher 
Bundesverband für 
akademische 
Sprachtherapie und 
Logopädie e.V. (dbs) 

Frau Kirsten Weiffen Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Spitzenverband der 
Heilmittelverbände 
(SHV) e.V. 

Frau Bettina Simon Ja Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutscher 
Bundesverband für 
Logopädie e.V. (dbl) 

Herr Martin Schotte Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Frau Frauke Kern Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutscher 
Bundesverband der 
Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrer/innen 
Lehrervereinigung 
Schlafforst-
Andersen e.V. (dba) 

Frau Marion 
Malzahn Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

http://www.g-ba.de/
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Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name  Frage 

1 2 3 4 5 6 

LOGO Deutschland 
e.V. Selbstständige 
in der Logopädie 

Frau Diethild 
Remmert Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Frau Christiane 
Sautter-Müller Nein Nein Nein Nein Nein Ja 

Bundesverband für 
Ergotherapeuten in 
Deutschland (BED) 
e.V. 

Herr Volker Brünger Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Frage 1: Anstellungsverhältnisse  

Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei 
einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  

Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein 
Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein 
pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder einen industriellen 
Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  

Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere 
einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig 
sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 
Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im 
Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für 
Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig 
sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte 
Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, 
Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten 
oder einem industriellen Interessenverband? 
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Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  

Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer 
anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem 
Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische 
Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 

B-6.2 Mündliche Stellungnahmen 
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B-6.3 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen 

Es wurden keine über die schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der 
Anhörung vorgetragen, daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen 
Stellungnahmen (s. 1. Kapitel § 12 Abs. 3 Satz 4 VerfO). 

B-7 Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das 
Stellungnahmeverfahren ist in den Abschnitten B 1 bis B 5 dokumentiert. Es haben sich aufgrund der 
schriftlichen Stellungnahmen Änderungen am Beschlussentwurf ergeben, welche in der Synopse zur 
Auswertung der Stellungnahmen dokumentiert wurden (vgl. Kapitel B 5.1).  
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